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1. Kapitel: Allgemeines 

Artikel 1  Inhalte 
Das Studium des Unterrichtsfaches Religion der Sekundarstufe I vermittelt Kennt-
nisse in 

a) den europäischen und aussereuropäischen Religionen der Geschichte und Ge-
genwart, 

b) der Geschichte und Theorie der vergleichenden Religionswissenschaft, 

c) der fachwissenschaftlichen Fachdidaktik. 
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Artikel 2  Sprachkenntnisse 
(1) Das Studium des Unterrichtsfaches Religion der Sekundarstufe I an der Univer-
sität Fribourg kann vollständig auf Deutsch oder auf Französisch, oder zweispra-
chig absolviert werden. Die aktive Kenntnis einer der beiden Sprachen wird voraus-
gesetzt, passive Kenntnisse in den Sprachen Deutsch, Französisch und Englisch 
sind für die Lektüre wissenschaflicher Texte notwendig. Eine Vertiefung der Fremd-
sprachenkenntnisse während des Studiums wird daher empfohlen. 

(2) In der Regel haben die Studierenden nach Absprache mit den Dozierenden die 
Möglichkeit, ihre mündlichen und schriftlichen Examen auf Deutsch, auf Franzö-
sisch oder ausnahmsweise auf Englisch abzulegen und die Seminararbeiten auf 
Deutsch, auf Französisch oder ausnahmsweise auf Englisch zu verfassen. 

2. Kapitel: Studienprogramm zu 50 Kreditpunkten ECTS 

Artikel 3 Struktur des Studiums 

Für das Studium im Studienprogramm BA_SI 50 müssen folgende Studienleistun-
gen (insgesamt mindestens 50 Kreditpunkte ECTS) erbracht werden: 

a. Modul Einführung in die Religionswissenschaft          (RW1) 15 CP 

 Inhalte:  Die Vorlesung Einführung in die Religionswissenschaft vermittelt einen 
Überblick über die Fachgeschichte, die Subdisziplinen und wichtigsten themati-
schen Schwerpunkte der Religionswissenschaft. Das begleitende Proseminar 
vertieft diese Kenntnisse durch gemeinsame Textlektüre, Recherchen und Refe-
rate und vermittelt Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Die Vorlesungen 
zur Religionsgeschichte vermitteln Grundlagen zu den großen religiösen Traditi-
onen. 

 Studienleistungen: 
 1 Vorlesung Einführung in die Religionswissenschaft (3 CP) 
 1 Proseminar Einführung in die Religionswissenschaft (3 CP) 
 1 Proseminararbeit zum Proseminar Einführung in die RW (3 CP) 
 2 Vorlesungen Religionsgeschichte (6 CP) 

b. Modul Religionsgeschichte und religiöse Gegenwartskultur      (RW 2) 15 CP 

 Inhalte:  Die Vorlesungen dieses Moduls vermitteln Grundlagen der Geschichte 
und der Gegenwart ausgewählter grosser und kleiner religiöser Traditionen. Se-
minare behandeln Spezialaspekte gegenwärtiger oder historischer Religionskul-
turen. Die Vorlesungen und Seminare widmen sich dabei einer bestimmten reli-
giösen Tradition oder verfolgen einen systematisch-vergleichenden Ansatz unter 
einer spezifischen Fragestellung, die auf verschiedene Religionen angewendet 
wird. 

 Studienleistungen: 
 3 Lehrveranstaltungen, darunter mindestens ein Seminar (9 CP) 
 1 Seminararbeit (4,5 CP) 
 1 Übung innerhalb eines Seminars oder einer Vorlesung (1,5 CP) 

c. Modul Gesellschaft, Kultur und Religion      (GKRBAS1) 12 CP 

 Inhalte: Die Vorlesungen und Seminare dieses Moduls dienen v.a. der fachüber-
greifenden Diskussion der gesellschaftlichen Problematik von Religion und Kul-
tur in den modernen pluralistischen Gesellschaften. Besondere Schwerpunkte 
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bilden die Fragen von Migration und Integration; ethnische, politische und reli-
giöse Identitätsstiftungen; die kulturelle Ausdifferenzierung der gesellschaftli-
chen Milieus; die politischen Aspekte gesellschaftlicher und kultureller Problem-
konstellationen. 

 Studienleistungen: 
 3 Lehrveranstaltungen, darunter mindestens ein Seminar (9 CP) 
 2 Übungen innerhalb eines Seminars oder einer Vorlesung (3 CP) 

d. Modul Fachwissenschaftliche Fachdidaktik        (FD1) 8 CP 

 Inhalte: Das Seminar zur Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Religion vermittelt 
in Verbindung mit der berufspraktischen Fachdidaktik die nötigen Kenntnisse 
für die Aufarbeitung religiöser Themen für den Schulunterricht. 

 Studienleistungen: 
 1 Seminar (3 CP) 
 1 Referat mit verschriftlichter didaktischer Reflexion (2 CP) 
 1 Berufspraktische Fachdidaktik (extern) (3 CP) 

Artikel 4 Examen am Ende des ersten Jahres 
1. Das „Examen am Ende des ersten Jahres“ (vgl. REG Art. 11-13) gilt als kumul-

tativ bestanden, wenn alle vorgesehenen Lehrveranstaltungen und Proseminar-
arbeiten des Moduls Einführung in die Religionswissenschaft (15 CP) bestanden 
wurden.  

3. Kapitel: Studienprogramm zu 30 Kreditpunkten ECTS 

Artikel 5 Struktur des Studiums 
Für das Studium im Studienprogramm BA_SI 30 müssen folgende Studienleistun-
gen (insgesamt mindestens 30 Kreditpunkte ECTS) erbracht werden: 

a. Modul Einführung in die Religionswissenschaft          (RW1) 15 CP 

 Inhalte:  Die Vorlesung Einführung in die Religionswissenschaft vermittelt einen 
Überblick über die Fachgeschichte, die Subdisziplinen und wichtigsten themati-
schen Schwerpunkte der Religionswissenschaft. Das begleitende Proseminar 
vertieft diese Kenntnisse durch gemeinsame Textlektüre, Recherchen und Refe-
rate und vermittelt Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Die Vorlesungen 
zur Religionsgeschichte vermitteln Grundlagen zu den großen religiösen Traditi-
onen. 

 Studienleistungen: 
 1 Vorlesung Einführung in die Religionswissenschaft (3 CP) 
 1 Proseminar Einführung in die Religionswissenschaft (3 CP) 
 1 Proseminararbeit zum Proseminar Einführung in die RW (3 CP) 
 2 Vorlesungen Religionsgeschichte (6 CP) 

b. Modul Religionsgeschichte und religiöse Gegenwartskultur für BA_SI 30    
(RGBAS) 6 CP 

 Inhalte:  Die Vorlesungen dieses Moduls vermitteln Grundlagen der Geschichte 
und der Gegenwart ausgewählter grosser und kleiner religiöser Traditionen. Se-
minare behandeln Spezialaspekte gegenwärtiger oder historischer Religionskul-
turen. Die Vorlesungen und Seminare widmen sich dabei einer bestimmten reli-
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giösen Tradition oder verfolgen einen systematisch-vergleichenden Ansatz unter 
einer spezifischen Fragestellung, die auf verschiedene Religionen angewendet 
wird. 

 

 Studienleistungen: 
 2 Lehrveranstaltungen, darunter mindestens ein Seminar (6 CP) 
 

c. Modul Fachwissenschaftliche Fachdidaktik        (FD2) 9 CP 

 Inhalte: Das Seminar zur Fachdidaktik des Unterrichtsfaches Religion vermittelt 
in Verbindung mit der berufspraktischen Fachdidaktik die nötigen Kenntnisse 
für die Aufarbeitung religiöser Themen für den Schulunterricht. 

 Studienleistungen: 
 1 Seminar (3 CP) 
 1 Referat mit verschriftlichter didaktischer Reflexion (3 CP) 
 1 Berufspraktische Fachdidaktik (extern) (3 CP) 

Artikel 6  Examen am Ende des ersten Jahres 
1. Das „Examen am Ende des ersten Jahres“ (vgl. REG Art. 11-13) gilt als kumul-

tativ bestanden, wenn alle vorgesehenen Lehrveranstaltungen und Proseminar-
arbeiten des Moduls Einführung in die Religionswissenschaft (15 CP) bestanden 
wurden.  

 

 


